
                  
Absender: (bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon Telefax

E-Mail 170276

Einfach in einen Fensterbriefumschlag stecken, und ab geht die Post!
Oder per Fax: 08146/ 99 68-50, telefonisch: 08146/ 99 68-0, E-Mail: info@heymans.de

Bestellschein
Mit diesem Bestellschein erhalte ich 10 % Rabatt auf die aktuellen Trampolin-Preise der Fa. Heymans

Menge Artikel Stückpreis Gesamtpreis

zuzüglich Versandkosten. Ab 65,- Euro Warenwert versandkostenfrei

Bezahlung per
�  Nachnahme - zusätzliche Gebühr Euro 6,80 brutto.

�  Abbuchung:  Kto: ________________________          BLZ: _____________________________
            Kontoinhaber:  __________________________          Bank: ____________________________

Die umseitigen Geschäftsbedingungen erkenne ich als Bestandteil dieses Auftrags an.

Datum: _____________________              Unterschrift:____________________________

Ich empfehle sie gerne weiter.

Bitte senden Sie unverbindliche Informationen über Ihre Produkte an folgende Adressen:

 Firma 
 Heymans GmbH & Co. KG
 Sport und Therapie
 Dünzelbach 57

 82272 Dünzelbach



 Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Geltung
Die nachstehend aufgeführten Lieferungs- und Zahlungs-
bedingungen gelten für Verkäufe und Lieferungen von
Heymans GmbH & Co. KG, im nachfolgenden Heymans
genannt. Eventuelle Einkaufsbedingungen des Käufers
finden keine Anwendung.
Jede Abweichung von den Bestimmungen dieser Liefer-
und Zahlungsbedingungen bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Bestätigung durch Heymans.

Lieferzeit
Bestätigte Lieferdaten verstehen sich als ungefähre
Schätzungen; Heymans wird alle angemessenen
Anstrengungen mit dem Ziele rechtzeitiger Lieferung
unternehmen. Die Nichteinhaltung der vereinbarten
Lieferzeit berechtigt den Käufer nicht zum Rücktritt vom
Vertrag oder zur Geltendmachung von Schadenersatz-
Ansprüchen. Der Käufer kann sich nicht auf mangelndes
Lieferinteresse berufen (§ 326, 2 BGB).

Teillieferungen
Teillieferungen sind zulässig und lt. Rechnung zu
bezahlen.

Versand
Der Versand erfolgt in jedem Falle auf Gefahr des
Bestellers. Die Wahl des Versandweges bleibt dem
Lieferer überlassen, sofern nicht im Kaufvertrag ein auf
Wunsch des Käufers nach Bestätigung des Auftrages die
Versandart geändert, gehen alle dadurch entstehenden
Mehrkosten zu Lasten des Käufers. Bei Mangel an
Transportmitteln, Streckensperrung und ähnlichen
Ereignissen sowie gegebenenfalls bei Verzug des Käufers
mit der Abnahme oder mangels Erteilung von
Versandvorschriften ist Heymans berechtigt, die Ware auf
Rechnung und Gefahr des Käufers auf eigenes oder auf
Lager eines Spediteurs zu legen. Das Einlagern gilt als
Erfüllung des Vertrages.

Bezahlung
Bei Vertragsverletzung, insbesondere verspäteter
Zahlung, ist Heymans berechtigt, Aufträge ganz oder
teilweise zu stornieren oder ihre Auslieferung zu
suspendieren. Darüber hinaus ist Heymans berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 12% zu berechnen.
Die Aufrechnung mit noch nicht von Heymans schriftlich
anerkannten Gegenforderungen ist unzulässig.

Eigentumsvorbehalt
Heymans behält sich das Eigentum an sämtlichen
gelieferten Produkten bis zur vollständigen Bezahlung des
Rechnungsbetrages sowie sonstiger Nebenkosten
(Verpackung, Frachten, Gebühren) und Zinsen vor. Die
Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung trägt auch
während der Wirksamkeit des Eigentumsvorbehalts der
Besteller. Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung
von Gegenständen, die noch unter Eigentumsvorbehalt
stehen, ist unzulässig. Zugriffe Dritter, wie z.B.
Pfändungen, hat der Besteller Heymans unverzüglich
anzuzeigen und den Pfändenden auf den
Eigentumsvorbehalt aufmerksam zu machen.
Im Falle der Weiterveräußerung der unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände tritt der

Besteller mit der Auftragserteilung an Heymans seine
Ansprüche gegen den Erwerb in Höhe der jeweils noch
bestehenden Forderung ab. Zum Einzug der angetretenen
Forderungen wird der Käufer von Heymans ermächtigt; er
ist gleichzeitig verpflichtet, den anteiligen Erlös sofort an
Heymans abzuführen. Gerät der Käufer in
Zahlungsverzug oder werden Heymans Umstände
bekannt, die die Zahlungsfähigkeit fraglich erscheinen
lassen, steht Heymans das Recht zu, die abgetretene
Forderung selbst einzuziehen bzw. die Vorbehaltsware
zurückzunehmen. In diesem Fall hat der Käufer die
Schuldner der abgetretenen Forderung zu benennen und
den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.
Heymans ist berechtigt, Vorbehaltsware bei Vertragsbruch
des Käufers oder bei Zahlungsverzug zurückzunehmen. In
der Zurücknahme liegt kein Rücktritt vom Vertrag.

Höhere Gewalt
Umstände außerhalb des Einflussbereichs von Heymans,
insbesondere Verzug eigener Zulieferer, Arbeitskämpfe
und Fehlen behördlicher Genehmigungen, gelten als
höhere Gewalt und begründen keinen Verzug oder
sonstige Vertragsverletzungen. Fälle höherer Gewalt,
Betriebsstörungen, Rohstoffmangel, etc. befreien Heymans
nach Wahl völlig oder für deren Dauer von der
Lieferpflicht.

Beanstandungen
Beanstandungen müssen unverzüglich nach Ankunft der
Ware schriftlich geltend gemacht werden. Mängel eines
Teiles der Ware können nicht zur Beanstandung der
ganzen Lieferung führen. Für Personen- und Sachschäden
sowie Betriebsstörungen, die auf Fehler oder Mängel der
Erzeugnisse zurückzuführen sind, haftet Heymans nur im
Rahmen der zwingend vorgeschriebenen gesetzlichen
Bestimmungen. Begründete Beanstandungen werden nach
Wahl von Heymans durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung behoben. Nach zweimaliger erfolgloser
Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung steht dem Käufer
innerhalb der gesetzlichen Frist das Recht auf Wandlung
oder Minderung zu. Beanstandungen heben die
Verpflichtung zur Zahlung nicht auf. Die Mängelhaftung
ist ausgeschlossen, wenn es sich um eine unerhebliche
Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit der
gelieferten Ware handelt oder übermäßige Beanspruchung
bzw. unsachgemäße Behandlung oder ungeeigneter
Lagerung und Einflüsse ohne Verschulden von Heymans
vorliegen. Eine Haftung von Heymans ist des weiteren
ausgeschlossen bei natürlichem Verschleiß.

Teilnichtigkeit
Falls eine Bestimmung dieser Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen oder eines ihnen unterliegenden
Kaufvertrages (Auftrags) ungültig ist oder wird, so
berührt dies im Zweifel nicht die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen. Anstelle der ungültigen Bestimmung tritt
vielmehr eine gültige, welche dem Sinn und Zweck der
ungültigen am nächsten kommt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie
Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers. Es ist
ausschließlich deutsches Recht anwendbar.


